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Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Telefon 0431 6641-3 Datum 
      LRH 21 Durchwahl 6641-414 15. November 2007 
 

 

Änderung des Landesministergesetzes und des Schleswig-Holsteinischen 
Abgeordnetengesetzes; 
hier: Drs. 16/1666, 16/1667 und 16/1669 vom 22.10.2007 
 
Anlage 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit den o. g. Drucksachen wurden dem Landtag Entwürfe zur Änderung des Lan-

desministergesetzes und des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes vor-

gelegt, mit denen künftig die bisher mögliche Doppelalimentierung nach den beiden 

Gesetzen ausgeschlossen und die Versorgung der Mitglieder der Landesregie-
rung neu geordnet werden soll (siehe Anlage). 

 

Der Landesrechnungshof unterstützt das Anliegen zur Neuordnung der Ministerver-

sorgung und zur Vermeidung von Doppelalimentierungen von aktiven und ausge-

schiedenen Ministerinnen, Ministern und Abgeordneten, hält aber die vorgeschlage-

nen Änderungen nicht für ausreichend. 

 

Drs. 16/1667 - Änderung des Landesministergesetzes 
 
§ 14 Abs. 2 - Zusammentreffen von Übergangsgeld mit anderen Einkommen: 
Wie nach § 16 Abs. 2 SH AbgG beim Übergangsgeld für ausscheidende Abgeordne-

te sollten Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit außerhalb des 

öffentlichen Dienstes sowie Versorgungsbezüge und Renten sowie Renten, die aus 

den zusätzlichen Entschädigungen gem. § 17 SH AbgG finanziert worden sind und 

Bezüge aus ehrenamtlicher Tätigkeit, wenn sie in Zusammenhang mit dem ausgeüb-

ten Amt oder Mandat erworben werden, angerechnet werden. 

 



- 3 - 

 

- 4 - 

 
§ 15 Abs. 1 - Zusammentreffen von Ruhegehalt mit anderen Einkommen: 
Um eine Doppelalimentierung zu vermeiden, sind Erwerbs- oder Erwerbsersatzein-

kommen im Sinne des § 53 Abs. 7 des Beamtenversorgungsgesetzes, die Entschä-

digung aus der Mitgliedschaft in einer gesetzgebenden Körperschaft (Europäisches 

Parlament, Deutscher Bundestag oder Landtag) oder Bezüge aus einem anderen 

Amtsverhältnis bis zur vollen Höhe des Ruhegehalts anzurechnen. 

 

Renten, die aus den zusätzlichen Entschädigungen gem. § 17 SH AbgG finanziert 

worden sind und Bezüge aus ehrenamtlicher Tätigkeit, wenn sie in Zusammenhang 

mit dem ausgeübten Amt oder Mandat erworben werden, sind ebenfalls anzurech-

nen. 

 

Drs. 16/1666 - Änderung des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes 
 
§ 16 Abs. 2 - Übergangsgeld: 
Hierzu wurde keine Änderung vorgeschlagen. Auf das Übergangsgeld ausscheiden-

der Abgeordneter sollten künftig Bezüge aus ehrenamtlicher Tätigkeit dann ange-

rechnet werden, wenn die ehrenamtliche Tätigkeit in Zusammenhang mit dem aus-

geübten Amt oder Mandat steht. 

 

§ 27 Abs. 1 und 3 - Anrechnung beim Zusammentreffen mehrerer Bezüge: 
Um eine Doppelalimentierung zu vermeiden, muss die Gesamtentschädigung nach 

§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 in Höhe des Einkommens bzw. der gezahlten Versorgungsbe-

züge ruhen. 

 

Renten, die aus den zusätzlichen Entschädigungen gem. § 17 SH AbgG finanziert 

worden sind und Bezüge aus ehrenamtlicher Tätigkeit, wenn sie in Zusammenhang 

mit dem ausgeübten Amt oder Mandat erworben werden, sind auf die Gesamtent-

schädigung nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 in voller Höhe anzurechnen. 
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Drs. 16/1669 - Neuordnung der Ministerversorgung 
 

Der Landesrechnungshof schließt sich den Vorschlägen zur Neuordnung der Minis-

terversorgung an. Er verweist hierzu auf die Vorschläge der Berger-Kommission in 

ihrem Abschlussbericht zur Neuordnung der Bezüge von Mitgliedern der Landesre-

gierungen in Bayern und NRW vom September 2000 (S. 31 ff.). 

 

Bei einer entsprechenden Neuordnung ist die Anrechnung von Amtszeiten als ruhe-

gehaltfähige Zeiten in anderen Bereichen des Landesrechts nicht nur gegebenenfalls 

sondern in jedem Fall auszuschließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Aloys Altmann 
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